
Aufnahmeantrag der Feuerwehr Breuberg

Ich beantrage die Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr Breuberg 

Angaben zur Person 

Name Vorname 

Straße, Nummer 

PLZ, Ort 

Geburtsdatum Geburtsort 

Familienstand  Kinder        

Telefon Privat   Mobil         

Email Privat      

Führerschein                       

Bankverbindung
Bank IBAN BIC

Arbeitgeber

Firma, Anschrift  

Erlernter Beruf    Ausgeübter Beruf 

Tätigkeiten bei anderen Hilfsorganisationen

Organisation Funktion 

Dienstgrad    

Der/die Antragsteller/in ist bereit, gemäß den Bestimmungen des Hess. Brand- und Katastrophenschutzgesetzes (HBKG), den geltenden 
Dienstvorschriften, den Vorschriften der Unfallkasse Hessen sowie der Satzung für die Feuerwehr der Stadt Breuberg in der Freiwilligen 
Feuerwehr Dienst zu leisten. Er/Sie verpflichtet sich mit seiner Unterschrift zur regelmäßigen Teilnahme am Ausbildungsdienst sowie am 
Einsatzdienst. 
Ich erkläre, dass keine Gründe gegen mich vorliegen, die einer Einstellung in das Ehrenamt mit der gemeinnützigen Tätigkeit 
entgegenstehen.
Ich versichere, dass ich keine Krankheiten oder sonstigen körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen habe, die mich an der 
Teilnahme in der Einsatzabteilung behindern würden.
Beim Ausscheiden aus der Feuerwehr Breuberg verpflichtet sich der/die Unterzeichner/in zur Rückgabe aller während der
Mitgliedschaft erhaltenen Ausrüstungsgegenstände, Dienstkleidungen, Schlüssel und Meldeempfänger in einem gepflegten Zustand.

Ich versichere, alle Angaben wahrheitsgemäß ausgefüllt zu haben.
Ort, Datum Unterschrift

X
Bei Minderjährigen Unterschrift beider Erziehungsberechtigter

X

Einsatzabteilung Jugendfeuerwehr Kindergruppe

A B BE C1E CE C1



Datenschutzrechtliche Einwilligung zur Nutzung von Daten der öffentlich-rechtlichen Feuerwehr durch die Feuerwehrvereine 
und deren Verbände:
Über die Verarbeitung meiner persönlichen Daten für mein Dienstverhältnis in der Feuerwehr stimme ich folgender erweiterten
Datenübermittlung und Datennutzung zu:
Meine dienstlich erhobenen Daten dürfen an den örtlichen Feuerwehrverein übermittelt und von diesem für Zwecke gemäß § 10 Abs. 7
HBKG genutzt werden sowie ausschließlich für statische Auswertungen auch durch dessen übergeordneten Verbände bis auf 
Landesebene
(„Vereine und Verbände zur Förderung des Feuerwehrgedankens“). Eine Weitergabe der Daten außerhalb der oben beschriebenen
Bereiche erfolgt – vorbehaltlich bestehender gesetzlicher Verpflichtungen – nicht. Ferner stimme ich zur Erfüllung der Aufgaben der o.g.
Institutionen der Erfassung folgender persönlicher Daten im ZMS-FLORIX Datenverarbeitungssystem zu:
- Familienstand
- Adressen
Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich auf Wunsch einen Ausdruck der im Datenverarbeitungssystem über mich erfassten Daten
(Stammdatensatz) erhalten kann.

Fahrerlaubnis:
Bestimmungen und Grundlagen dieser Dienstfahrerlaubnis Einschränkungen der Fahrerlaubnis gelten auch für diese Dienstfahrerlaubnis.
Sofern Kraftfahrzeuge jeder oder einer bestimmten Art im öffentlichen Straßenverkehr nicht mehr oder nur noch eingeschränkt oder mit
Auflagen versehen gefahren werden dürfen, gilt dies mit sofortiger Wirkung auch für die erteilte Dienstfahrerlaubnis.
Hierunter fallen zum Beispiel:

 die Verhängung eines Fahrverbotes (§ 44 StGB bzw. § 25 StVG)▪
 die Verwahrung, Sicherstellung oder Beschlagnahme des Führerscheines (§ 94 StPO)▪
 der vorläufige Entzug (§ 111a StPO)▪
 der Entzug (§ 69 StGB bzw. § 3 StVG)▪
 das Erloschen der Geltungsdauer ▪ bei den Klassen C/CE (§ 2 StVG i.V. mit § 23 FeV)

Für Inhaber der Klasse 2 (alt) oder 3 (alt) gilt:
Wird eine Fahrerlaubnis nicht umgestellt, darf der Inhaber ab Vollendung des 50. Lebensjahres keine Fahrzeuge oder 
Fahrzeugkombination der Klasse C/CE mehr fuhren (§ 76 Abs. 9 FeV).

Der Verlust bzw. Entzug oder das Ablaufen der Gültigkeit einer Fahrerlaubnis der Klassen B, BE, C und CE (früher Klasse 3 und 2) ist vom 
Führerscheininhaber stets sofort der Wehrführung mitzuteilen. Das Führen von Dienstfahrzeugen der Feuerwehr Breuberg ist dem 
Betroffenen auch für den Einsatzfall bis zur Wiedererlangung der Fahrerlaubnis untersagt. Für alle Fahrten gilt die 
Straßenverkehrsordnung, ggf. mit § 35 StVO (Sonderrechte) und § 38 StVO (Wegerecht).

Verschwiegenheitsverpflichtung:
Der/die Antragsteller/in verpflichtet sich, über sämtliche Tatsachen und Informationen, die aufgrund seiner Tätigkeit als Mitglied der
Einsatzabteilung erfahren hat, Stillschweigen zu bewahren.

Bildnisse:
Das Recht am eigenen Bild ist eine besondere Ausprägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Es besagt, dass jeder Mensch
grundsätzlich selbst darüber bestimmen darf, ob überhaupt und in welchem Zusammenhang Bilder von ihm veröffentlicht werden1. § 22 
des Kunsturheberrechtsgesetzes (KunstUrhG) bestimmt: „Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder 
öffentlich zur Schau gestellt werden. In §23 des KunstUrhG werden Ausnahmen aufgeführt, in den eine Zustimmung nicht nötig ist. 
Ausnahmen im Sinne des §23 KunstUrhG sind beispielsweise öffentliche Veranstaltungen, wie Zeltlager, Feste, Aktionen in der 
Fußgängerzone und ähnlichem.
Ebenso ist eine Zustimmung nicht erforderlich, wenn eine Person nur als Beiwerk im Bildnis auftritt. Einverständniserklärung gemäß §22
KunstUrhG
Hier mit willige ich ein, dass die Feuerwehr Breuberg. Bildnisse von mir entgeltfrei verbreitet oder veröffentlicht.
Dieses Einverständnis gilt unabhängig vom Medium, in welchem mein Bildnis zu sehen ist. Ich habe die Möglichkeit, der vorstehenden
Einwilligung jederzeit zu widersprechen. Der Widerspruch ist schriftlich bei der Feuerwehr einzureichen. Bereits veröffentlichte Bildnisse 
wie auch schon zur Veröffentlichung vorbereitete Medien müssen jedoch nicht zurückgezogen werden.

Unterschrift
Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers

X
Bei Minderjährigen Unterschrift beider 
Erziehungsberechtigter

X



     Freiwillige Feuerwehr Breuberg 

Stadtteil:  Verpflichtender SBI: 

den zu Verpflichtenden:       

Niederschrift
über die förmliche Verpflichtung nach § 1 Abs. 1 bis 3 des Verpflichtungsgesetzes

Vor der/dem zuständigen Unterzeichnenden erscheint heute zum Zwecke der Verpflichtung nach § 1
Abs. 1 bis 3 des Verpflichtungsgesetzes vom 2. März 1974 (BGBl. I S. 469, 547) in der jeweils geltenden
Fassung.

Frau/Herr geboren am: 

Die/Der Erschienene wird auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer/seiner Obliegenheiten verpflichtet.
Ihr/Ihm wird der Inhalt der folgenden Strafvorschriften des Strafgesetzbuches bekannt gegeben:

§ 133 Abs. 3 (Verwahrungsbruch)
§ 201 Abs. 3 (Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes)
§ 203 Abs. 2,4,5 (Verletzung von Privatgeheimnissen)
§ 204 (Verwertung fremder Geheimnisse)
§§ 331, 332 (Vorteilsannahme und Bestechlichkeit)
§ 353 b (Verletzung des Dienstgeheimnisses und einer besonderen Geheimhaltungspflicht)
§ 358 (Nebenfolgen)
§ 97 b Abs. 2 in Verbindung mit §§ 94 bis 97 (Verrat in irriger Annahme eines illegalen Geheimnisses)
§ 120 Abs. 2 (Gefangenenbefreiung)
§ 355 (Verletzung des Steuergeheimnisses).

Die/Der Erschienene wird darauf hingewiesen, dass sie/er auf Grund der Verpflichtung unter die 
vorstehenden Strafvorschriften fallen kann.

Sie/Er erklärt, dass sie/er über den Inhalt der vorstehenden Strafvorschriften und die Bedeutung der 
Verpflichtung unterrichtet worden ist.

Die Niederschrift wird der/dem zu Verpflichtenden vorgelesen, genehmigt und unterschrieben.
Gleichzeitig bestätigt die/der zu Verpflichtende, dass sie/er eine Abschrift der Niederschrift und der
vorstehenden Strafvorschriften erhalten hat.

Unterschrift
Ort, Datum Unterschrift des Verpflichtenden SBI

X
Unterschrift des zu Verpflichtenden

X

Auszug aus dem Strafgesetzbuch (StGB)



§ 133 StGB Verwahrungsbruch
…(3) Wer die Tat an einer Sache begeht, die ihm als Amtsträger oder für den
öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten anvertraut worden oder
zugänglich geworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft. …
§ 201 StGB Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
unbefugt 1. das nichtöffentlich gesprochene Wort eines anderen auf einen
Tonträger aufnimmt oder 2. eine so hergestellte Aufnahme gebraucht oder
einem Dritten zugänglich macht.
(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt 1. das nicht zu seiner Kenntnis
bestimmte nichtöffentlich gesprochene Wort eines anderen mit einem
Abhörgerät abhört oder 2. das nach Absatz 1 Nr. 1 aufgenommene oder nach
Absatz 2 Nr. 1 abgehörte nichtöffentlich gesprochene Wort eines anderen im
Wortlaut oder seinem wesentlichen Inhalt nach öffentlich mitteilt. Die Tat nach
Satz 1 Nr. 2 ist nur strafbar, wenn die öffentliche Mitteilung geeignet ist,
berechtigte Interessen eines anderen zu beeinträchtigen. Sie ist nicht
rechtswidrig, wenn die öffentliche Mitteilung zur Wahrnehmung überragender
öffentlicher Interessen gemacht wird.
(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
als Amtsträger oder als für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter
die Vertraulichkeit des Wortes verletzt (Absätze 1 und 2).
§ 203 StGB Verletzung von Privatgeheimnissen
…(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich
ein zum persönlichen Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als 1. Amtsträger, 2.
für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten, 3. Person, die Aufgaben
oder Befugnisse nach dem Personalvertretungsrecht wahrnimmt, 4. Mitglied
eines für ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes tätigen
Untersuchungsausschusses, sonstigen Ausschusses oder Rates, das nicht
selbst Mitglied des Gesetzgebungsorgans ist, oder als Hilfskraft eines
solchen Ausschusses oder Rates, 5. öffentlich bestelltem Sachverständigen,
der auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Obliegenheiten auf Grund eines
Gesetzes förmlich verpflichtet worden ist, oder 6. Person, die auf die
gewissenhafte Erfüllung ihrer Geheimhaltungspflicht bei der Durchführung
wissenschaftlicher Forschungsvorhaben auf Grund eines Gesetzes förmlich
verpflichtet worden ist, anvertraut worden oder sonst bekannt geworden ist.
Einem Geheimnis im Sinne des Satzes 1 stehen Einzelangaben über
persönliche oder sachliche Verhältnisse eines anderen gleich, die für
Aufgaben der öffentlichen Verwaltung erfasst worden sind; Satz 1 ist jedoch
nicht anzuwenden, soweit solche Einzelangaben anderen Behörden oder
sonstigen Stellen für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung bekannt gegeben
werden und das Gesetz dies nicht untersagt.
(4) Die Absätze 1 bis 3 sind auch anzuwenden, wenn der Täter das fremde
Geheimnis nach dem Tod des Betroffenen unbefugt offenbart.
(5) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen
anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, so ist die Strafe
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe. …
§ 204 StGB Verwertung fremder Geheimnisse
(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein Betriebs- oder
Geschäftsgeheimnis, zu dessen Geheimhaltung er nach § 203 verpflichtet ist,
verwertet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe
bestraft.
(2) § 203 Abs. 4 gilt entsprechend.
§ 331 StGB Vorteilsannahme
(1) Ein Amtsträger oder ein für den öffentlichen Dienst besonders
Verpflichteter, der für die Dienstausübung einen Vorteil für sich oder einen
Dritten fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, wird mit Freiheitsstrafe
bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
… (3) Die Tat ist nicht nach Absatz 1 strafbar, wenn der Täter einen nicht von
ihm geforderten Vorteil sich versprechen lässt oder annimmt und die
zuständige Behörde im Rahmen ihrer Befugnisse entweder die Annahme
vorher genehmigt hat oder der Täter unverzüglich bei ihr Anzeige erstattet
und sie die Annahme genehmigt.
§ 332 StGB Bestechlichkeit
(1) Ein Amtsträger oder ein für den öffentlichen Dienst besonders
Verpflichteter, der einen Vorteil für sich oder einen Dritten als Gegenleistung
dafür fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, dass er eine
Diensthandlung vorgenommen hat oder künftig vornehme und dadurch seine
Dienstpflichten verletzt hat oder verletzen würde, wird mit Freiheitsstrafe von
sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. In minder schweren Fällen ist die
Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. Der Versuch ist
strafbar.
…(3) Falls der Täter den Vorteil als Gegenleistung für eine künftige Handlung
fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, so sind die Absätze 1 und 2
schon dann anzuwenden, wenn er sich dem anderen gegenüber bereit
gezeigt hat, 1. bei der Handlung seine Pflichten zu verletzen oder, 2. soweit
die Handlung in seinem Ermessen steht, sich bei Ausübung des Ermessens
durch den Vorteil beeinflussen zu lassen.

§ 353b StGB Verletzung des Dienstgeheimnisses und einer besonderen
Geheimhaltungspflicht
(1) Wer ein Geheimnis, das ihm als 1. Amtsträger, 2. für den öffentlichen
Dienst besonders Verpflichteten oder 3. Person, die Aufgaben oder
Befugnisse nach dem Personalvertretungsrecht wahrnimmt, anvertraut
worden oder sonst bekannt geworden ist, unbefugt offenbart und dadurch
wichtige öffentliche Interessen gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Hat der Täter durch die Tat fahrlässig
wichtige öffentliche Interessen gefährdet, so wird er mit Freiheitsstrafe bis zu
einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Wer, abgesehen von den Fällen des Absatzes 1, unbefugt einen
Gegenstand oder eine Nachricht, zu deren Geheimhaltung er 1. auf Grund
des Beschlusses eines Gesetzgebungsorgans des Bundes oder eines
Landes oder eines seiner Ausschüsse verpflichtet ist oder 2. von einer
anderen amtlichen Stelle unter Hinweis auf die Strafbarkeit der Verletzung
der Geheimhaltungspflicht förmlich verpflichtet worden ist, an einen anderen
gelangen lässt oder öffentlich bekannt macht und dadurch wichtige öffentliche
Interessen gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft.
(3) Der Versuch ist strafbar.
(4) Die Tat wird nur mit Ermächtigung verfolgt. Die Ermächtigung wird erteilt
1. von dem Präsidenten des Gesetzgebungsorgans a) in den Fällen des
Absatzes 1, wenn dem Täter das Geheimnis während seiner Tätigkeit bei
einem oder für ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes
bekannt geworden ist, b) in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1; 2. von der
obersten Bundesbehörde a) in den Fällen des Absatzes 1, wenn dem Täter
das Geheimnis während seiner Tätigkeit sonst bei einer oder für eine
Behörde oder bei einer anderen amtlichen Stelle des Bundes oder für eine
solche Stelle bekannt geworden ist, b) in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2,
wenn der Täter von einer amtlichen Stelle des Bundes verpflichtet worden ist;
3. von der obersten Landesbehörde in allen übrigen Fällen der Absätze 1 und
2 Nr. 2.
§ 358 StGB Nebenfolgen
Neben einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten wegen einer
Straftat nach den §§ 332, 335, 339, 340, 343, 344, 345 Abs. 1 und 3, §§ 348,
352 bis 353b Abs. 1, §§ 355 und 357 kann das Gericht die Fähigkeit,
öffentliche Ämter zu bekleiden (§ 45 Abs. 2), aberkennen.
§ 97b StGB Verrat in irriger Annahme eines illegalen Geheimnisses
…(2) War dem Täter als Amtsträger oder als Soldat der Bundeswehr das
Staatsgeheimnis dienstlich anvertraut oder zugänglich, so wird er auch dann
bestraft, wenn nicht zuvor der Amtsträger einen Dienstvorgesetzten, der
Soldat einen Disziplinarvorgesetzten um Abhilfe angerufen hat. Dies gilt für
die für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten und für Personen, die
im Sinne des § 353b Abs. 2 verpflichtet worden sind, sinngemäß. …
§ 120 StGB Gefangenenbefreiung
…(2) Ist der Täter als Amtsträger oder als für den öffentlichen Dienst
besonders Verpflichteter gehalten, das Entweichen des Gefangenen zu
verhindern, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
…
§ 355 StGB Verletzung des Steuergeheimnisses
(1) Wer unbefugt 1. Verhältnisse eines anderen, die ihm als Amtsträger
bekannt geworden sind, oder a) in einem Verwaltungsverfahren oder einem
gerichtlichen Verfahren in Steuersachen, b) in einem Strafverfahren wegen
einer Steuerstraftat oder in einem Bußgeldverfahren wegen einer
Steuerordnungswidrigkeit, c) aus anderem Anlass durch Mitteilung einer
Finanzbehörde oder durch die gesetzlich vorgeschriebene Vorlage eines
Steuerbescheids oder einer Bescheinigung über die bei der Besteuerung
getroffenen Feststellungen bekannt geworden sind, oder 2. ein fremdes
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, das ihm als Amtsträger in einem der in
Nummer 1 genannten Verfahren bekannt geworden ist, offenbart oder
verwertet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe
bestraft.
(2) Den Amtsträgern im Sinne des Absatzes 1 stehen gleich 1. die für den
öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten, 2. amtlich zugezogene
Sachverständige und 3. die Träger von Ämtern der Kirchen und anderen
Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts.
(3) Die Tat wird nur auf Antrag des Dienstvorgesetzten oder des Verletzten
verfolgt. Bei Taten amtlich zugezogener Sachverständiger ist der Leiter der
Behörde, deren Verfahren betroffen ist, neben dem Verletzten















 Satzung zur 1. Änderung der Feuerwehrsatzung 
der Stadt Breuberg vom 01.01.2012 

Aufgrund der §§ 5 und 51 Nr. 6 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl I S. 142) zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 27.05.2013 (GVBl. I S. 218), in Verbindung mit 
§§ 11, 12 II des Hessischen Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 14.01.2014 (GVBl. I S. 26) hat die 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Breuberg am 22.04.2015 folgende 
1. Änderung der Feuerwehrsatzung der Stadt Breuberg vom 01.01.2012 
beschlossen: 

Artikel 1 
§ 13 bis § 20 erhält folgende Fassung: 

§ 13 

 STADTBRANDINSPEKTOR/STADTBRANDINSPEKTORIN, ERSTER UND
WEITERER STELLVERTRETENDER STADTBRANDINSPEKTOR/ERSTE

UND WEITERE STELLVERTRETENDE STADTBRANDINSPEKTORIN,
WEHRFÜHRER/WEHRFÜHRERIN, ERSTER UND WEITERER

STELLVERTRETENDER WEHRFÜHRER/ERSTE UND WEITERE
STELLVERTRETENDE WEHRFÜHRERIN 

(1) Der Leiter/die Leiterin der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Breuberg ist 
der Stadtbrandinspektor/die Stadtbrandinspektorin. 
(2) Der Stadtbrandinspektor/die Stadtbrandinspektorin, wird von den 
Angehörigen der Einsatzabteilung(en) gewählt. 
(3) Die Wahl findet anlässlich der (gemeinsamen) Hauptversammlung der 
Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Breuberg (§ 16) statt. 
(4) Gewählt werden kann nur, wer der Einsatzabteilung der Freiwilligen 
Feuerwehr der Stadt Breuberg angehört, persönlich geeignet ist, die 
erforderliche Fachkenntnis mittels der geforderten Lehrgängen (§ 7 Abs. 1 
FwOV) nachweisen kann. Der Bewerber/die Bewerberin soll das 55. 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 
Eine Wahl eines zweiten Stellvertreter/Stellvertreterin kann auf Antrag des 
Wehrführerausschusses an den Magistrat erfolgen. Zudem sollen sie ihre 
Hauptwohnung in der Stadt Breuberg haben. 
(5) Der Stadtbrandinspektor/die Stadtbrandinspektorin, wird zum 
Ehrenbeamten/zur Ehrenbeamtin auf Zeit der Stadt Breuberg ernannt. Er/Sie 
ist verantwortlich für die Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr der 
Stadt Breuberg und die Ausbildung ihrer Angehörigen. Er/Sie hat für die 
ordnungsgemäße Ausrüstung sowie für die Instandhaltung der Einrichtungen 
und Anlagen der Brandbekämpfung zu sorgen und den Magistrat in allen 



Fragen des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe zu beraten. Bei der 
Erfüllung dieser Aufgaben haben ihn/sie der stellvertretende 
Stadtbrandinspektor/die stellvertretende Stadtbrandinspektorin, der 
Wehrführer/die Wehrführerin und der Feuerwehrausschuss (die 
Feuerwehrausschüsse) zu unterstützen. 
(6) Der Erste stellvertretende Stadtbrandinspektor/die Erste stellvertretende 
Stadtbrandinspektorin, hat den Stadtbrandinspektor/die 
Stadtbrandinspektorin, bei Verhinderung zu vertreten. 
Er/Sie wird von den Angehörigen der Einsatzabteilung(en) gewählt. 
Hinsichtlich der Anforderungen gilt Abs. 4 entsprechend. Die Wahl findet nach
Möglichkeit in der gleichen Versammlung statt, in der der 
Stadtbrandinspektors/die Stadtbrandinspektorin, gewählt wird. Anderenfalls 
hat der Magistrat nach Ablauf der Wahlzeit oder einem sonstigen Freiwerden 
der Stelle des Ersten stellvertretenden Stadtbrandinspektors/der Ersten 
stellvertretenden Stadtbrandinspektorin, so rechtzeitig eine Versammlung der 
Angehörigen der Einsatzabteilung(en) einzuberufen, dass binnen zwei 
Monaten nach Freiwerden der Stelle die Wahl des Ersten stellvertretenden 
Stadtbrandinspektors/der Ersten stellvertretenden Stadtbrandinspektorin, 
stattfinden kann. Der Erste stellvertretende Stadtbrandinspektor/ die Erste 
stellvertretende Stadtbrandinspektorin, wird zum Ehrenbeamten/zur 
Ehrenbeamtin auf Zeit der Stadt Breuberg ernannt. 
(6a) Der Zweite stellvertretende Stadtbrandinspektor/die Zweite 
stellvertretende Stadtbrandinspektorin, kann den Stadtbrandinspektor/die 
Stadtbrandinspektorin, nur dann vertreten, wenn der Erste stellvertretende 
Stadtbrandinspektor/die Erste stellvertretende Stadtbrandinspektorin, 
ebenfalls verhindert ist. 
Für die Wahl und die Anforderungen gilt Abs. 6 entsprechend. 
(7) Mit Vollendung des 60. Lebensjahres sind der Stadtbrandinspektor/die 
Stadtbrandinspektorin, und seine Stellvertreter/seine Stellvertreterinnen durch
den Magistrat zu verabschieden. 
(8) Die Wehrführer/Wehrführerinnen führen die Freiwillige Feuerwehr in den 
Stadtteilen nach Weisung des Stadtbrandinspektors/der 
Stadtbrandinspektorin. Der Wehrführer/die Wehrführerin wird von den 
Angehörigen der Einsatzabteilung der Stadtteilfeuerwehr gewählt. Gewählt 
werden kann nur, wer der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr 
angehört. Hinsichtlich der Anforderungen gilt Abs. 4 entsprechend. Die Wahl 
des Wehrführers/der Wehrführerin erfolgt in der Jahreshauptversammlung 
der Freiwilligen Feuerwehr (§ 17). 

(9) Der Erste stellvertretende Wehrführer/die Erste stellvertretende 
Wehrführerin hat den Wehrführer/die Wehrführerin im Verhinderungsfalle zu 
vertreten. 

Er/Sie wird von den Angehörigen der Einsatzabteilung gewählt. Gewählt 
werden kann nur, wer der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr 



angehört. Hinsichtlich der Anforderungen gilt Abs. 4 entsprechend. Die Wahl 
des Ersten stellvertretenden Wehrführers/der Ersten stellvertretenden 
Wehrführerin erfolgt in der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen 
Feuerwehr. (9a) Der Zweite stellvertretende Wehrführer/die Zweite 
stellvertretende Wehrführerin kann den Wehrführer/die Wehrführerin nur dann
vertreten, wenn der Erste stellvertretende Wehrführer/die Erste 
stellvertretende Wehrführerin ebenfalls verhindert ist. 
Für die Wahl und die Anforderungen gilt Abs. 9 entsprechend. 
(10) Für den Wehrführer/die Wehrführerin und die Stellvertreter/die 
Stellvertreterinnen gelten Abs. 5 Satz 1 und Abs. 7 entsprechend. 

§ 14 
WEHRFÜHRERAUSSCHUSS 

(1) Es wird ein Wehrführerausschuss gebildet, der aus dem 
Stadtbrandinspektor/der Stadtbrandinspektorin, den Stellvertretern/ 
Stellvertreterinnen, den Wehrführern/den Wehrführerinnen sowie des 
Jugendfeuerwehrwartes/der Jugendfeuerwehrwartin der Stadt, sowie aus der 
Leiterin/dem Leiter der Kindergruppe besteht und die Aufgabe hat, sämtliche 
Angelegenheiten des Brandschutzes und der Freiwilligen Feuerwehren der 
Stadt Breuberg zu koordinieren. 

(2) Der Stadtbrandinspektor/die Stadtbrandinspektorin, beruft die Sitzungen 
des Wehrführerausschusses ein. Er/Sie hat den Wehrführerausschuss zur 
Sitzung einzuberufen, wenn dies von mehr als der Hälfte der Mitglieder des 
Ausschusses schriftlich unter Angabe von Gründen beantragt wird. 

(3) Bei Beschlussfassung innerhalb des Wehrführerausschusses hat jede 
Wehr der Stadt Breuberg eine Stimme. Ebenso haben die 
Jugendfeuerwehren vertreten durch den 
Stadtjugendfeuerwehrwart/Stadtjugendfeuerwehrwartin, sowie der 
Stadtbrandinspektor je eine Stimme. Beschlüsse werden mit der Mehrheit der
abgegebenen Stimmen gefasst. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des 
Stadtbrandinspektors den Ausschlag. 

(4)Der Schriftführer/Schriftführerin ist ordentliches Mitglied des 
Wehrführerausschusses, er/sie ist jedoch nicht stimmberechtigt. Die 
Wahl des Schriftführers/ der Schriftführerin erfolgt in der gleichen Weise
wie die Wahl des Stadtbrandinspektors nach § 13 Abs. 2 dieser 
Satzung.

(5)

§ 15 
FEUERWEHRAUSSCHÜSSE 

(1) Zur Unterstützung und Beratung des Wehrführers/ der Wehrführerin bei 
der Erfüllung ihrer Aufgaben wird in den Stadtteilen für die Freiwillige 
Feuerwehr der Stadt Breuberg jeweils ein Feuerwehrausschuss gebildet. 



(2) Der Feuerwehrausschuss besteht aus dem Wehrführer/der 
Wehrführerin als Vorsitzendem/Vorsitzender, sowie aus 3 Angehörigen der 
Einsatzabteilung(en), einem Vertreter/einer Vertreterin der Ehren- und 
Altersabteilung und dem Jugendfeuerwehrwart/der Jugendfeuerwehrwartin 
des betreffenden Stadtteiles, der Leiterin/dem Leiter der Kindergruppen und 
der Leiterin/dem Leiter des Musikzuges.

(3) Die Wahl der Vertreter/Vertreterinnen der Einsatzabteilung, des 
Vertreters/der Vertreterin der Ehren-und Altersabteilung und des 
Vertreters/der Vertreterin der Jugendfeuerwehr erfolgt jeweils in der 
Jahreshauptversammlung. Wahlberechtigt sind die Mitglieder der 
Einsatzabteilung, der Ehren- und Altersabteilung und der Jugendfeuerwehr 
für ihre jeweiligen Vertreter und Vertreterinnen. 

(4) Der/Die Vorsitzende beruft die Sitzungen des Feuerwehrausschusses ein.
Er/Sie hat den Feuerwehrausschuss einzuberufen, wenn dies mehr als die 
Hälfte seiner Mitglieder schriftlich mit Begründung beantragt. Die Sitzungen 
sind nicht öffentlich. Der/Die Vorsitzende kann jedoch Angehörige der 
einzelnen Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr oder andere Personen zu 
Sitzungen einladen. Der Stadtbrandinspektor/die Stadtbrandinspektorin, und 
seine Stellvertreter/seine Stellvertreterinnen haben das Recht, jederzeit an 
den Sitzungen teilzunehmen. Sitzungstermine sind ihnen rechtzeitig bekannt 
zu geben. Über die Sitzungen des Feuerwehrausschusses ist eine 
Niederschrift zu fertigen. 

§ 16 
GEMEINSAME JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 

(1) Unter Vorsitz des Stadtbrandinspektors/der Stadtbrandinspektorin, findet 
spätestens 3 Jahre nach der letzten gemeinsame Jahreshauptversammlung 
aller Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Breuberg statt. 

Bei dieser Versammlung hat der Stadtbrandinspektor/die 
Stadtbrandinspektorin, einen Bericht für die Zeit seit der letzten 
Jahreshauptversammlung zu erstatten. 
(2) Die gemeinsame Jahreshauptversammlung wird vom 
Stadtbrandinspektor/von der Stadtbrandinspektorin einberufen. Sie ist 
einzuberufen, wenn dies mindestens ein Drittel der Mitglieder der 
Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Breuberg schriftlich 
unter Angabe von Gründen verlangt. In diesem Fall ist sie innerhalb von zwei 
Wochen durchzuführen. 

(3) Zeitpunkt, Ort und Tagesordnung der gemeinsamen 
Jahreshauptversammlung sind den Feuerwehrangehörigen und dem 
Magistrat mindestens zwei Wochen vor der Versammlung schriftlich bekannt 



zu geben. Im Fall des Abs. 2 verkürzt sich die Frist auf eine Woche. 

(4) Stimmberechtigt in der gemeinsamen Jahreshauptversammlung sind die 
Angehörigen der Einsatzabteilung und – mit Ausnahme der Wahl des 
Stadtbrandinspektors/der Stadtbrandinspektorin, seines Ersten und Zweiten 
Stellvertreters/seiner Ersten und Zweiten Stellvertreterin – die Angehörigen 
des Musikzuges und die Angehörigen der Ehren- und Altersabteilung. § 15 
Abs. 3 bleibt unberührt. Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn 
mindestens ein Drittel der Mitglieder der Einsatzabteilung anwesend ist. Bei 
Beschlussunfähigkeit ist eine zweite Versammlung nach Ablauf von zwei 
Wochen, spätestens aber innerhalb von vier Wochen einzuberufen, die ohne 
Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Angehörigen der Einsatzabteilung 
beschlussfähig ist. 

(5) Beschlüsse der gemeinsamen Jahreshauptversammlung werden mit 
einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Die gemeinsame 
Jahreshauptversammlung beschließt auf entsprechenden Antrag im Einzelfall
darüber, ob eine Abstimmung geheim erfolgen soll.

§ 17 
JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 

(1) Unter dem Vorsitz des Wehrführers/der Wehrführerin findet jährlich eine 
(getrennte) Jahreshauptversammlung der Stadtteilfeuerwehren der 
Freiwilligen Feuerwehr Breuberg statt. 

(2) Die (getrennte) Jahreshauptversammlung wird vom Wehrführer/von der 
Wehrführerin einberufen. Er/Sie hat einen Bericht über das abgelaufene Jahr 
zu erstatten. 

(3) Eine (getrennte) Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr ist 
einzuberufen, wenn dies mindestens ein Drittel der Mitglieder der 
Einsatzabteilung der Stadtteilfeuerwehr schriftlich unter Angaben von 
Gründen verlangt. In diesem Fall ist sie innerhalb von zwei Wochen 
durchzuführen. 

(4) § 16 Abs. 3 bis 5 gilt entsprechend. 

§ 18 
WAHLEN 

(1) Die nach dem HBKG und nach dieser Satzung durchzuführenden Wahlen 
werden von einem Wahlleiter/einer Wahlleiterin geleitet, den/die die jeweilige 
Versammlung bestimmt. 

(2) Die Wahlzeit aller Führungsfunktionen der Feuerwehr beträgt fünf Jahre. 



(3) Die Wahlberechtigten sind vom Zeitpunkt und Ort der Wahl mindestens 
zwei Wochen vorher schriftlich zu verständigen. Hinsichtlich der 
Beschlussfähigkeit der Versammlung gilt § 16 Abs. 4 Satz 3 und 4 
entsprechend. 

(4) Der Stadtbrandinspektor/die Stadtbrandinspektorin, sein Erster und 
Zweiter Stellvertreter/seine Erste und Zweite Stellvertreterin, die 
Wehrführer/die Wehrführerinnen, die Ersten und Zweiten stellvertretenden 
Wehrführer/die Ersten und Zweiten stellvertretenden Wehrführerinnen, der 
Vertreter/die Vertreterin der Ehren- und Altersabteilung für den 
Feuerwehrausschuss, des Jugendfeuerwehrwartes, der 
Jugendfeuerwehrwartin, der Stadt Breuberg, bzw. die 
Jugendfeuerwehrwarte/Jugendfeuerwehrwartinnen der Stadtteile werden 
einzeln nach Stimmenmehrheit gewählt; § 55 Abs. 5 HGO gilt entsprechend. 
Stimmhäufung und Stellvertretung sind nicht zulässig. 

Die Wahl der übrigen zu wählenden Mitglieder des Feuerwehrausschusses 
wird als Mehrheitswahl ohne das Recht der Stimmenhäufung durchgeführt. 
Jeder Wahlberechtigte hat so viel Stimmen, wie sonstige Mitglieder des 
Feuerwehrausschusses zu wählen sind. In den Feuerwehrausschuss sind 
diejenigen gewählt, die die meisten Stimmen erhalten. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet das Los. 
(5) Gewählt wird schriftlich und geheim. Bei den Einzelwahlen (Abs. 4 Satz 1)
kann durch Handzeichen gewählt werden, falls sich aus den Reihen der 
Wahlberechtigten kein Widerspruch erhebt. 

(6) Über sämtliche Wahlen ist eine Niederschrift anzufertigen. Die 
Niederschrift über die Wahl des Stadtbrandinspektors/der 
Stadtbrandinspektorin, seines Ersten und Zweiten Stellvertreters/seiner 
Ersten und Zweiten Stellvertreterin, der Wehrführer/innen und der Ersten und 
Zweiten stellvertretenden Wehrführer/innen ist innerhalb einer Woche nach 
der Wahl dem Bürgermeister/der Bürgermeisterin zur Vorlage an den 
Magistrat zu übergeben. 

§ 19 
FEUERWEHRVEREINIGUNGEN 

Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren können sich zu 
privatrechtlichen Vereinen oder Verbänden zusammenschließen. Die Stadt 
unterstützt Vereinigungen der Feuerwehrangehörigen nach Maßgabe des 
Haushalts 

§ 20 
INKRAFTTRETEN 

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
(2)Gleichzeitig tritt außer Kraft die Satzung der Freiwilligen Feuerwehr der

Stadt Breuberg vom 01.01.2012.



Artikel 2 

Diese Änderung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
Die Satzung wird hiermit ausgefertigt. 

Breuberg, den 22.04.2015 

Matiaske, Bürgermeister 
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